
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz
für Einstze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren

der Gemeinde Perach

Vom 30. Januar 2020

Die Gemeinde Perach erlsst aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz
(BayFwG) folgende

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

S A T Z U N G

5 1 Aufwendungs- und Kostenersatz

Die Gemeinde Perach erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG
Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pichtieistungen ihrer
Feuenrvehren, insbesondere für

1. Einstze,
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
3. Ausrücken nach missbruchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.

Einstze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für
Einstze und Ttigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und
Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.
Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Ttigwerden der Feuewvehr.

Die Gemeinde Perach erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuewvehren
zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren
gehren,

2. Uberlassung von Gert und Material zum Gebrauch oder Verbrauch,
3. Leistungen der Atemschutzgertewerkstatt/Sch|auchwerkstatt,
4. Bereitstellung der Atemschutzstrecke zur Benutzung.

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

Die Hhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalstzen
gemß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in
der Anlage enthalten sind, werden Pauschaistze in Anlehnung an die für vergleichbare
Aufwendungen festgelegten Stze erhoben. Für Materialverbrauch werden die
Selbstkosten berechnet.

Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuenrvehren entstehen (Art. 15 Abs.
7 Satz 2 BayFwG) sowie wegen überrtiicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2
BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhngig von dieser Satzung geltend
gemacht.

5 2 Schuldner

Bei Pichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art.
28 Abs. 3 BayFwG.



(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch
genommen hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

5 3 Flligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Bestandskraft des Bescheids zur Zahlung fllig.

5 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mrz 2020 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11. Dezember 2008

Georg Eder
Erster Bürgermeister

Bekanntmachungsnachweis

Die Satzung wurde am 30. Januar 2020 in der Gemeinde Perach und in der Geschftsstelle
der Verwaltungsgemeinschaft Reischach zur ffentlichen Einsichtnahme niedergelegt.
Hierauf wurde durch Anschlag an der Amtstafel in Pera hi gewiesen.
Der Anschlag wurde am 30. Januar 2020 angeheftet nd am 05. Mrz 2020 wieder entfernt.

Perach, den 05. Mrz 2020

Georg Eder
Erster Bürgermeister



Anlage nach 5 1 Abs. 3 Satz 1 zur

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz
für Einstze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren

der Gemeinde Perach

Vom 30. Januar 2020

Verzeichnis der Pauschalstze

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 bis 3) und den
Personalkosten (Nummer 4) zusammen.

1. Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen KilometerWegstrecke für

a) ein Hilfeleistungslschgruppenfahrzeug HLF 20/16 7.94 EURO
b) ein Hilfeleistungslschgruppenfahrzeug HLF 10 7,14 EURO
c) ein Tankischfahrzeug TLF 16/25 7,36 EURO
d) ein Lschgruppenfahrzeug LF 20 7,36 EURO
e) ein Lschgruppenfahrzeug LF 8/6 6,10 EURO
f) ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 6,10 EURO
9) einen Rüstwagen RW 1 8,76 EURO
h) einen Transporter (Kombi) = Mehrzweckfahrzeug MZF 3,17 EURO
i) einen Versorgungs-LKW 3,80 EURO
]) einen Anhnger 1,50 EURO

2. Ausrückestundenkosten

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Gerten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen
gehren, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinusst werden. Für angefangene
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im brigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
Die Ausrückestundenkosten betragen, gerechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem
Feuerwehrgertehaus/der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens, je Stunde für

a) ein Hilfeleistungslschgruppenfahrzeug HLF 20116 143,15 EURO
b) ein Hilfeleistungslschgruppenfahrzeug HLF 10 115,01 EURO
c) ein Tanklschfahrzeug TLF 16/25 117,80 EURO
d) ein Lschgruppenfahrzeug LF 20 117,80 EURO
e) ein Lschgruppenfahrzeug LF 8/6 102,05 EURO
f) ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 102,05 EURO
9) einen Rüstwagen RW 1 143,33 EURO
h) einen Transporter (Kombi) = Mehrzweckfahrzeug MZF 27,94 EURO
i) einen Versorgungs-LKW 36,42 EURO
]) einen Anhnger 9,60 EURO

3. Arbeitsstundenkosten

Wird ein Gert eingesetzt, das nicht zur feuenuehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehrt (und
knnen demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten
berechnet.
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, whrenddessen ein Gert am Einsatzort
vorübergehend nicht in Betrieb ist.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im brigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für

a) eine Tragkraftspritze 48,20 EURO
b) ein umluftunabhngiges Atemschutzgert, Pressluftatmer inkl. Atemmaske 24,90 EURO
c) ein Notstromaggregat 24,40 EURO
d) ein Lüftungsgert 20,80 EURO
9) ein Heuwehrgert 20,50 EURO



4. Personalkosten

Persona|kosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem
Feuerwehr—gertehaus/der Feuewvache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden
bis zu 30 Minuten
die halben. im brigen die ganzen Stundenkosten erhoben.

4.1 Ehrenamtllch Feuerwehrdienstlelstende

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet: 20,00 EURO.

4.2 Sicherheitswachen

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG
werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen ehrenamtlichen Feuemehrdienstleistenden
(siehe 5 11 Abs. 5 AVBayFwG) 15,10 EURO.
Abweichend von Nummer 4 Satz 2 werden für die Anfahrt und die Rückfahrt
insgesamt eine weitere Stunde berechnet.

5. Inkrafttreten

Diese Anlage zur Satzung tritt am 01. Mrz 2020 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Anlage zur Satzung vom 11. Dezember 200 . —-r Kraft.

Per 30. Januar 2020
PERACH

Georg E er
Erster Bürgermeister

Bekanntmachun snachweis

Die Anlage zur Satzung wurde am 30. Januar 2020 in der Gemeinde Perach und in der
Geschftsstelle der Venwaltungsgemeinschaft Reischach zur ffentlichen Einsichtnahme
niedergelegt.
Hierauf wurde durch Anschlag an der Amtstafel in Perach n ewiesen.
Der Anschlag wurde am 30. Januar 2020 angeheftet un am 5. Mrz 2020 wieder entfernt.

P ach, en 5. Mrz 2020

Georg Eder
Erster Bürgermeister


